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      BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Spenden-Codex

Aktive Spendenwerbung
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind im politischen Wettbewerb in einer
mediendominierten Gesellschaft auf freiwillige Zuwendungen von natürlichen und
juristischen Personen angewiesen. Deshalb wirbt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
offensiv um Spenden. Diese beruhen auf dem Prinzip der freiwilligen Zahlung,
Gegenleistungen sind ausgeschlossen. Nicht nur wegen den immer wieder
kehrenden Parteispendenskandalen der anderen Parteien haben sich BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN stets für die Transparenz der Parteifinanzen und die
Verbesserung des Parteiengesetzes erfolgreich eingesetzt. Form und Inhalt von
Spendenwerbung müssen eindeutig, sachlich und wahrheitsgemäß sein und
dürfen nicht gegen die guten Sitten verstoßen.

Grenzen der Einwerbung und Annahme von Spenden 
 
Wir setzen die Grenzen der Spendeneinwerbung dort, wo moralische und
grundsätzliche politische Positionen unserer Partei berührt werden. 
 
Die Einhaltung der Regelungen des Parteiengesetzes ist für BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN selbstverständlich. Deshalb nehmen wir folgende Spenden nicht an:

• Spenden von politischen Stiftungen und Parlamentsfraktionen
• Spenden von gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken

dienenden Institutionen und Unternehmen
• Spenden von Unternehmen, an der die öffentliche Hand mit einem Anteil

von mehr als 25% beteiligt ist
• Spenden von Unternehmen außerhalb der Europäischen Union
• Personenspenden über 1000 € mit ausländischer Herkunft 
• Spenden, die erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung  eines

bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewährt werden

Einzelspenden mit unklarer Herkunft (anonyme Spenden) von über 500 €
werden gemäß Parteiengesetz an den Präsidenten des deutschen Bundestages
weiter geleitet. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nehmen keine Spenden an, die zum Zwecke der
Weiterleitung an Dritte außerhalb der Partei gezahlt werden.

Hauptamtliche MitarbeiterInnen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dürfen keine
Geschenke entgegennehmen, die einen Wert von 50 € übersteigen.  Vorstände
geben sich eine eigene Ehrenordnung.
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Umgang mit strittigen Spenden

Über die Annahme von Spenden entscheidet der jeweilige Parteivorstand. Bei
Eingang einer Spende von mehr als 500 € wird der zuständide Parteivorstand
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Unterschiedliche Formen des Fundraising, verursachen erfahrungsgemäß
unterschiedliche Kosten. So ist es kein Geheimnis, dass bei der Gewinnung von
Neuspenderinnen i.d.R die Kosten die Erträge weit übersteigen und der Aufbau
eines professionellen Fundraising in den ersten drei Jahren keine nennenswerten
Erträge bringt. Deshalb sollten nur Durchschnittswerte zugrunde gelegt werden.

 
In Amerika, dem Land mit der ausgeprägtesten Fundraising-Praxis, empfehlen
Spendenwächterorganisationen, dass die Kosten insgesamt nicht mehr als 35% der
Fundraising-Einnahmen überschreiten sollen. Dieser Wert wird auch von staatlichen
Prüfbehörden in den USA akzeptiert.

 
Da bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Spendeneinwerbung zu einem wesentlichen Teil
auf ehrenamtlichen Ressourcen basiert, ist es vertretbar, einen niedrigeren
durchschnittlichen Gesamtkostenansatz zu empfehlen.

 

Entgelte für FundraiserInnen
 
FundraiserInnen sollten angestellt werden, wenn sie das Fundraising nicht
ehrenamtlich betreiben. Wir zahlen grundsätzlich keine Provisionen für das
Einwerben von Spenden. Ausnahmen auf Bundes- und Landesebene bis zu einer
Höhe von maximal 10% der Spendeneinnahmen müssen in den zuständigen
Vorständen beschlossen werden.
 

Bundesfinanzrat            Köln, den 01.12.2006
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